Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Die Zusammenarbeit zwischen der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) und der SGP hat sich weiter intensiviert. Es wurde eine gemeinsame Task Force Humanforschungsgesetz eingesetzt; ebenso läuft die Zusammenarbeit hinsichtlich Psychologieberufegesetz (PsyG) weiter. Schliesslich hat die FSP bei Anfragen von Bundesämtern die SGP eingeladen, Stellung zu nehmen.

Betreffend des vom Bundesrat verabschiedeten und an die eidgenössischen Räte überwiesenen Verfassungsartikels zur Humanforschung fand am SGP-Kongress eine Roundtable Diskussion statt. Teilnehmer waren Prof. Peter Suter (Präsident SAMW), Prof. Stella Reiter Theil (Direktorin Institut für Angewandte Ethik und Medizinethik, Universität Basel), Dr. Andrea Arz de Falco (Leiterin Abt. Biomedizin, BAG), Prof. Alexander Grob (Präsident SGP). Die Diskussion wurde von Dr. Iwan Rickenbacher moderiert.

Die Arbeiten am PsyG sind im BAG in Verzug geraten. Es zeichnet sich eine Tendenz derart ab, dass das Gesetz nicht mehr die Psychologie als ganzen Fachbereich, sondern nur den Gesundheitsbereich abdecken soll. Die FSP und die SGP werden eine solche Bereichseingrenzung nicht unterstützen.

Weitere institutionelle Kontakte wurden gepflegt zur

· Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften in Bezug auf Finanzen und den Sozialwissenschaftlichen Rat (WRS/CPS). Zudem hat sich die SAGW mehrheitlich dem Vernehmlassungstext der SGP/FSP zum Entwurf des Verfassungsartikels und des Gesetzes Forschung am Menschen angeschlossen.

· Zur Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) bestehen regelmässige Kontakte, dieses Jahr insbesondere hinsichtlich der Passerelle Fachhochschule - Universität.

· Die American Psychological Association (APA) hat die Präsidenten der nationalen Psychologiegesellschaften zum Jahreskongress 2007 in San Francisco eingeladen. Es wurden die Standards in der Psychologieausbildung diskutiert. 

Mitgliederzahl SGP und Finanzen

In den vergangenen Jahren musste die SGP die finanzielle Situation verbessern. Dazu hat sie vornehmlich versucht, neue Mitglieder zu gewinnen. Es besteht unmissverständlich ein positiver Zusammenhang zwischen der finanziellen Situation und der Mitgliederzahl. Einnahmequellen für die SGP sind einerseits Mitgliederbeiträge sowie SAGW-Beiträge. Zu den fixen Ausgaben zählen die Abonnemente SJP, Redaktion SJP sowie die Kosten zur Führung des Sekretariats.

	Jahre
	Mitglieder (ca.)
	Bilanzen
	Jahr

	1970-79
	380
	unbekannt
	

	1982-85
	430
	+ 13’000 
	1989

	1993-2002
	346
	-  16’000 
	2002

	2003-2005
	360
	-  20’000 
	2005

	2006
	365
	+   7’000 
	2005

	2007
	400
	Noch unbekannt
	2007


Es ist weiterhin Ziel des SGP-Vorstandes, die jungen Wissenschafter und Wissenschafterinnen für die SGP zu gewinnen. Als Ziel für die kommenden drei Jahre ist die Zahl von 450 bis 500 Mitgliedern anzustreben.

Ethikkommission SGP (Vorsitzender R.E. Schmidt)

Mit der FSP wurde eine Übereinkunft zur Behandlung von Beschwerden wegen Verletzung der FSP-Berufsordnung und der ethischen Richtlinien der SGP getroffen. Im Übrigen ist die Ethikkommission SGP damit befasst, einheitliche Kriterien zur ethischen Beurteilung von Forschungsvorhaben auszuarbeiten, für deren Einhaltung in erster Linie die an den Universitäten bzw. psychologischen Instituten angesiedelten Ethikkommissionen zuständig sind (Prinzip der Niederschwelligkeit). Für den Fall, dass die Probleme auf lokaler oder regionaler Ebene nicht gelöst werden können, soll eine neu zu schaffende interdisziplinäre nationale Ethikkommission als Beratungs- und Entscheidungsinstanz geschaffen werden. Dieses Vorgehen ist als proaktives Tätigwerden zu verstehen; andernfalls besteht die Gefahr der Vereinnahmung der ethischen Beurteilung von psychologischen Projekten durch biomedizinisch geprägte Ethikkommissionen. Als erste Schritte in Richtung auf eine Vereinheitlichung der ethischen Prüfung psychologischer Forschung sind eine Checkliste für die Beurteilung von Forschungsvorhaben sowie eine Standard-Einverständniserklärung ausgearbeitet worden. Die Ethikkommission der SGP wird die Vorschläge des im Entstehen begriffenen Gesetzestextes Forschung am Menschen kontinuierlich in ihre Überlegungen aufnehmen.
Empfehlung SGP zur Passerelle Fachhochschule - Universität 

Die SGP empfiehlt eine offen gehaltene Regelung der Passerelle Fachhochschule - Universität. Zu grosse Vorbehalte seitens der Universitäten könnten dazu führen, dass die Fachhochschulen die Etablierung eigener Masterstudiengänge von den zuständigen Behörden fordern. Die Empfehlung der SGP zur Passerelle verlangt inhaltliche Äquivalenz der curricularen Ausbildung an der Fachhochschule mit jener an den Universitäten. Derart liegt die Qualitätskontrolle der Ausbildung wissenschaftlicher Psychologen bei der universitären Psychologie. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, sollte ein Zugang  von Fachhochschul-Absolventen zu den Universitäten offen sein. Die vom Vorstand verabschiedete Empfehlung wurde den Direktoren und Direktorinnen der Schweizer Institute für Psychologie zugestellt, ebenso der CRUS. Nachfolgend findet sich der Wortlauf der Empfehlung,

Empfehlung der SGP zum Übergang vom Bachelorstudium in Psychologie an einer Fachhochschule zum Masterstudium Psychologie an einer Schweizer Universität

Grundsätzlich unterstützt die SGP die Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und Universität. Voraussetzung für ein Master-Studium in Psychologie an einer Schweizer Universität ist ein erfolgreich absolviertes Bachelorstudium in Psychologie. Das Curriculum des Bachelorstudiums von Fachhochschulabsolventen wird auf Äquivalenz zu den Anforderungen der Bachelor-Studiengänge Psychologie an Schweizer Universitäten geprüft. Unter Differenzbereinigung kann der Übertritt direkt oder unter Erfüllung von Auflagen in die Masterstudiengänge erfolgen.

Anforderungen. Das universitäre Bachelorstudium Psychologie dauert in der Regel drei Jahre (bei Vollzeitstudium). Es ist gesamtschweizerisch vergleichbar gestaltet. Minimal müssen 120 der 180 Kreditpunkte (KP) im Fachbereich Psychologie erworben werden. Ein KP entspricht 30 Arbeitsstunden. Es existiert ein Kerncurriculum im Umfang von 78 KP, welches inhaltlich vorgegeben ist. Die innere Organisation des Bachelorstudiums besteht aus einem propädeutischen Jahr und zwei Aufbaujahren. Studierende, welche das propädeutische Jahr nicht erfolgreich bestehen, können an den anderen Schweizer Universitäten nicht weiter Psychologie studieren. Der Regelstudienabschluss wird mit Bachelor of Science in Psychology bezeichnet. Der universitäre Bachelorabschluss in Psychologie berechtigt zum prüfungsfreien Zugang zu den Masterstudiengängen Psychologie an den Schweizer Universitäten.

Wechsler von der Fachhochschule, welche eine Äquivalenz dieser Anforderungen erfüllen (Propädeutisches Jahr; minimal 120 KP Psychologie, wovon 78 KP Kerncurriculum) können in das universitäre Masterstudium aufgenommen werden. Die Aufnahme kann unter Differenzbereinigung erfolgen. Fallen die Differenzen gering aus, ist die Aufnahme unter Voraussetzung der Erfüllung der Auflagen im ersten Jahr des Masterstudiums konditional möglich.

Die Aufnahme in Weiterbildungsstudiengänge — Master of Advanced Studies MAS — welche zu einem Fachtitel der Föderation der Schweizer Psychologen und Psychologinnen FSP führen, setzen einen Masterabschluss in Psychologie an einer Schweizer Universität voraus.

Einstimmig verabschiedet vom Vorstand der SGP am 31.8.2007

Laufende und geplante Arbeiten

KDIPS Wiederaufnahme der regelmässigen Treffen ab November 2007 unter dem Vorsitz von Frau Prof. C. Roebers (Universität Bern). Die KDIPS widmet sich vorrangig Koordinationsaufgaben; nämlich Klärung der Einhaltung der Bachelorvereinbarungen; Studierendenentwicklung; Strukturbildungen der Schweizer Institute für Psychologie.

Verfassungsartikel Humanforschung Der Bundesrat hat am 12.9.2007 den Entwurf des Verfassungsartikels verabschiedet und den Räten zur Stellungnahme übergeben. Die SGP wird gemeinsam mit der FSP den Fortgang engmaschig beobachten.

SNF SGP Mitglieder haben nachgefragt, ob bekannt ist, wie der  Anteil eingereichter, zu bewilligten und abgelehnten Gesuchen in der Psychologie im Vergleich mit den anderen Fachbereichen der Abteilung I sei. Der Vorstand nimmt sich der Anfrage der Zuweisung der Forschungsgelder differenziert nach Fachgebieten an.

Alexander Grob

















